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Kerarrsgegebsn vorn Hroßherzogk Lcrrr- esgeroerbecrrnt und vorn Landesverband der
Wad . Gewerbe- rrnd Handwerker .Wsreinigungen <- Amtliches Hrgan - er Wad . Kanü -
werkskarnrnern Werbandsorgan des Wad Karrdwerker -HenolsenfcHafis-Werbandes

Nr. 18. IM s-mW_ Monatliche Beilage : Heimat rrnv Handwerk_ Karlsruhe , 28. Mki!
Beschwerden « egen unregelmäßiger Austellnng der BrrbandSzeimng wolle man zunächst dei seinem Briefträger »der Pestami und erst,« enn das erfolglos bleil» , beim Präsidium des LandeSverbandeS in Rastatt anbringen.

Die Schriftleitung des vom Großh . Landesgewrrbeami herausgegebenen Teile » befindet sich in Karlsruhe Kari - Friedrichstr . I ?

Amtlicher Geit .
Bekanntmachungen .

2. Praktischer Kurs sür entlassene Kriegs - *
invaliden im autogenen Schweiße « . «

Das Landesgewerbeamt beabsichtigt , für Kriegsbe¬
schädigte , die aus dem Militärverhältnis ausgeschieden
sind , einen zweiten Übungskurs im autogenen Schweißen
zu veranstalten .

Hierdurch finden zunächst solche Invalide , die bereits
einem metallverarbeitenden Gewerbe angehören — wie
Schlosser , Mechaniker , Installateure — Gelegenheit , sich
weiterzubilden '

, aber auch anderen Kriegsbeschädigten,
die lediglich über einige Gewandtheit und Dorkenntnisse
ini Metallverarbeitungswesen verfügen und sich einer
einschlägigen Berufstätigkeit erst zuwenden wollen , steht
die Teilnahme an dem Kurz zur Gewinnung einer Er¬
werbsmöglichkeitoffen .

Der Kurs wird in Karlsruhe abgehalten werden und
soll im Mai beginnen, seine Dauer ist auf 3 Wochen
bemessen .

Der Unterricht ist unentgeltlich . Zur
Bestreitung der Aufenthaltskosten hat
der Badische Landesausschuß für Kriegs -
invalidenfür sorge Beihilfen in Aus¬
sicht gestellt .

Gesucht um Zulassung zu dem Kurse sind alsbald ,
spätestens bis zum 1 . Mai 1916, an das Großh . Landes¬
gewerbeamt Karlsruhe zu richten . Vordrucke zur An¬
meldung können vom Landrsgewerbcamt bezogen werden.

Karlsruhe , 13. April 1916.
Großh. Landesgewerbeamt.

Die Übertragung von Malzkontingenten betreffend .*

Verordnung vom 15 . April 1916 .
Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 16 . März

1916 , betreffend die Übertragung von Malzkontingenten
(Reichs-Gesetzblatt Seite 170) , wird verordnet , was
folgt :

§ 1 '
Als zuständige Stelle zur Vermittlung von Verträ¬

gen über die Übertragung von Malzkontingenten wird
für das Gebiet des Großherzogtums das Landes¬
gewerbeamt bestimmt . Die Vermittelung durch
das Landesgewerbeamt erfolgt unentgeltlich ; Porto
und Telegrammgebühren sinh zu erstatten .

8 2.
Das Verfahren richtet sich nach der Bekanntmachung

des Reichskanzlers vom 5 . April 1916 zur Ausführungder obengenannten Bundesratsverordnung (Reichs-Ge¬
setzblatt Seite 241) mit der Maßgabe , daß an die Stelle
der Gerstenverwertungsgesellschaft m. b. H . in Berlin
das Landesgewerbeamt tritt .

8 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬

dung in Kraft . Auch zu den seit 17 . März 1916 etwa
vorläufig abgeschlossenen Verträgen ist die Genehmi¬
gung des Landesgewerbeamts einzuholen.

Karlsruhe , den 15. April 1916 .
Großherzogliches Ministerium des Inner «.

vonBodman . Or Schühly .

Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel .
Verordnung vom 19. April 1916.

Zuni Vollzug der Bundesratsverordnung vom
23 . September 1915 zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel (Reichs -Gesetzblatt Seite 603)'wird in Ergänzung unserer Verordnung vom 4. Ok-
tober 1915, die Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel betreffend (Gesetzes- und Verordnungsblatt
Seite 277) , verordnet, was folgt:

8 1 .
Wer den Handel mit Gegenständen des täglichen Be-

darss , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
Art , sowie rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leucht¬
stoffen , oder niit Gegenständen des Kriegsbedarfs be¬
ginnt , bedarf hierzu der Erlaubnis des Bezirksamts
seiner gewerblichen Niederlassung.

Der Inhaber eines sichenden Gewerbes, welcher vor
Verkündung dieser Dewrdnung die in Z 14 der Reichs¬
gewerbeordnung vorgeschriebene Anzeige über den An-
sang des selbständigen Betriebs seines Gewerbes der
Ortspolizeibehörde noch nicht erstattet hat , steht dem-
jenigen gleich, welcher den Handel erst beginnt ; er be-
darf daher der bezirksamtlichen Erlaubnis .

Gegen die Versagung der Erlaubnis ist nur die Be¬
schwerde an den Landeskommissär zulässig.

8 2.
Wer der Vorschrift dieser Verordnung zuwiderhandelt ,wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld -

strafe bis zu zehntausend Mark bestraft.
8 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬
dung in Kraft .

Karlsruhe , den 19. April 1916.
Großhrrzogliches Ministerium des Inner «.

von Bodman . Dr . Srhühly .Anmerkung : Näheres Seite 264.
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HankverkSkammer Frriburg .
Dir 40. Vollversammlung am 4. Mai

ISIS betr.
Die 40 . Vollversammlung findet am Donnerstag , den 4.Mai ISIS , vormittags pünktlich IS Uhr , im Trau¬

saal des Rathauses in Freiburg statt . Die
Tagesordnung umfaßt folgende Beratungsgegenstände :

1. Tätigkeitsbericht ;
2 . Bericht über die Tätigkeit der bei der Freiburger Kam¬

mer bestehenden „Verdingungsstelle sftir Heersslliefe-
rungen " ;

8. Bericht über die Studienreise in Österreich , insbeson¬
dere die beim Genossenschaftswesen und bei der Ver¬
gebung von Heereslieserungen an das österreichische
Handwerk gesammelten Erfahrungen ;4. Festsetzung des Haushaltplans für das Rechnungsjahr
1 . April ISIS bis 31 . Mai 1917 ;

5. Bericht über den Stand des „Kriegshilfsfonds" der Hand¬
werkskammer Freiburg ;

6. Verschiedenes.
Freiburg i . Br . , den 22. April ISIS.

Der Vorsitzende : Der geschäftsführrnde Beamte :
Alfred Bea . H . Eikert .

Nichtamtlicher Geil.
Gewerbliches Unlerrichlsweserr.

Das Ministerium des Innern hat unterm 12. April
1916 den Handelskehrer Alfred Schey an der Handels¬
schule in Pforzheim in gleicher Eigenschaft an jene in
Karlsruhe versetzt.

Das Ministerium des Innern hat unterm 12. April
1916 die Handelslehrerkandidatin Sophie Schmid an
der Handelsschule in Pforzheim zur Handeslehrerin da¬
selbst ernannt .

Handwerkskammer«.
Öffentliche Sitzung der Handwerkskammer Karlsruhe .

Unter Leitung ihres Vorsitzenden Stadtrat Jsenmann
hielt die Handwerkskammer Karlsruhe am 12. April ds. Js .
im Rathaussaale in Ettlingen in Anwesenheit des Vertreters
des Großh . Landesgewerbeamtes . Ingenieur Bucerius ,
des stellvertretenden Staatskommiffars Amtmann Reeb -
stein , des Vertreters der Stadt Ettlingen , Bürgermeister
Röttinger und der Vertreter der örtlichen Handwerker¬
organisationen eine öffentliche Sitzung ab.

Nach Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der erschie¬
nenen Mitglieder und Vertreter der Staats - und Gemeinde¬
behörden und den Ansprachen der letzteren wird, nachdem die
Beschlußfähigkeit festgestellt war, in die Tagesordnung einge¬
treten .

Die Tagesornung umfaßt folgende Gegenstände:
1. Bericht über die Tätigkeit des Vorstandes seit der letzten

Vollsitzung.
2. Aufstellung des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr

1918/17 .
3. Bericht über die Studienreise der badischen Handwerks¬

kammern nach Österreich .
4. Bericht über verschiedene seit der letzten Vollsitzung statt¬

gehabte Tagungen .
5. Abhaltung eines Jnstruktionskurses .
6. Anträge und Wünsche .
Der Berichterstatter Sekretär vr . Loth führte zu Punkt 1

unter Bezugnahme aufiden früher erstatteten Tätigkeitsbericht
aus , daß die Tätigkeitsgebiete der Handwerkskammer im Ver¬
gleich zu den normalen Zeiten eine immer größere Verschie¬
bung erfahren haben und die Gesamttätigkeit der Kammer
unter dem Zeichen des Krieges, der bei seinem Ausbruch
einen völligen Umschwung herbeigeführt hat, steht . Dies geht
aus dem erheblich verminderten Zugang zu den Gesellenprü¬
fungen und aus dem Umstande , daß die Meisterprüfungen
nahezu vollständig eingestellt sind , hervor.

Bei der Durchführung der Vorschriften zur Regelung des
LehrlingSwesens haben sich aus dem Kriegszustand mancher¬

lei Sonderfragen ergeben, die den Vorstand immer und im¬
mer beschäftigten, wobei man zu dem Ergebnis gelangte, daßim Interesse der Entwicklung des Nachwuchses im Handwerk,der nach Beendigung des Krieges dringend nottut . von der
strengen Durchführung der Bestimmungen während des Krie¬
ges abzusehen ist.

Für eine größere Anzahl Gesuche um Unterstützung armer
Knaben zum Erlernen eines Handwerkes, zum Besuche der
Kunstgewerbeschule , und einen Antrag auf Unterstützung einer
Friseurfachschule sind in der Berichtsperiode vom Kreisaus¬
schuß Karlsruhe Mittel angesordert worden. Die Frage der
Gewerbeschulpflicht der sogenannten Speisbuben beschäftigteweiter den Vorstand in der Berichtsperiode.

Von der Verleihung von Ehrenurkunden an Gesellen wurde
in diesem Jahre mit Rücksicht aus die durch den Krieg ge¬schaffenen Verhältnisse abgesehen .

Die von der Regierung erlassenen Kriegsbestimmungen und
Wirtschaftsmaßnahmen . deren Erfüllung die Kammer sich an¬
gelegen sein ließ , brachten dem Vorstand auch in dieser Be¬
richtsperiode viel Arbeit und bei der Erörterung von wirt¬
schaftlichen Fragen , durch Erstattung von Gutachten aller
Art wurde die Handwerkskammer in starkem Matze in An-

- spruch genommen .
Im Interesse des Schreinerhandwerkes ist es den Bemü¬

hungen des Kammervorstandes in der Berichtsperiode gelun,
gen, daß zum Wideraufbau der durch den Krieg zerstörtenTeile von Ostpreußen nach Möglichkeit auch Liöbel und Aus¬
rüstungsgegenstände bei uns in Baden, an Stelle der Ablie.
ferung von Bargeld , angefertigt werden.

Zahlreiche Klagen aus den Kreisen des Schuhmachergewer¬bes über Ledermangel und über die außerordentlich hohen
Lederpreise veranlaßten den Vorstand, an maßgebender Stelle
sich zu verwenden .

Das Hauptgebiet der Tätigkeit des Kammervorstandes war
auch in dieser Berichtsperiode die Vermittlung von Heereslie-
ferungen . Mit besonderem Nachdruck war die Kammer be¬
müht , den Handwerkern des Dienstbezirkes einen möglichst
großen Anterl an den Heereslieferungen zu sichern. Trotzmancherlei Schwierigkeiten und Enttäuschungen sind für ein»
zelne Gewerbszweige erfreuliche Erfolge erzielt worden. Ganzbedeutende Aufträge konnten dem Sattlerhandwerk überwie¬
sen werden , auch das Bürstenmachergewerbe konnte diesmal
berücksichtigt werden. Erfreulicherweise ist eS auch gelungen,daß für das Schuhmacherhandwerk fortlaufende Aufträge in
sichere Aussicht gestellt sind. Für das in wirtschaftlicher Not
sich befindliche Schreinerhandwerk ist es der Kammer in . der
Berichtsperiode nicht gelungen, direkte Aufträge zu erwirken.Die Kammer erwartet weitere große Aufträge für mehr Ge¬
werbszweige , insbesondere, wenn, wie das bei der Feldzeug¬meisterei der Fall ist, noch andere militärische Zentralstellen
dazu übergehen , Arbeiten unmittelbar durch Vermittlung der
Handwerkskammern an das Handwerk zu vergeben.Um das Handwerk leistungsfähig zu machen und möglichstvielen die Beteiligung an Heereslieferungen zu ermöglichen ,war die Kammer bestrebt, die Organisationen des Handwer¬kes in fachgewerblicher und genossenschaftlicher Richtung zufördern . Die Frage der Kreditbeschaffung für unfern , durchden Krieg in Not geratenen Handwerkerstand beschäftigt fort¬
gesetzt den Vorstand.

Nicht minder wichtig werden die Aufgaben sein, die der
Handwerkskammer in der Sorge für die Kriegsbeschädigtenerwachsen. Sorge der Kammer wird sein, in unfern Kriegs¬beschädigten die Arbeitslust und die Überzeugung zu wecken,daß sie immer noch brauchbare Mitglieder der menschlichenGesellschaft sind, und sie wieder in ihr Arbeitsverhältnis zu¬rückzubringen . Für die Zulassung von Kriegsbeschädigten zuden Meisterprüfungen , soweit sie genügend vorgebildet find,wird die Handwerkskammer nach Möglichkeit Erleichterungeneintreten lasten .

Für unsere Truppen im Feld sind aus den Überschüssender ersten Proviantwagenlieferung 8000 M . Vorbehalten ;2000 M . sind an das Rote Kreuz abgeliefert worden.An der Kriegsanleihe hat sich die Kammer mit 4000 M.aus eigenen Mitteln und aus den Überschüssen der Proviant¬wagenlieferung mit 8000 M ., insgesamt mit 12 000 M. be-
teiligt .

Gewerbliche Sriegsumßrrahnren.
Übertragung von Malzksntingentcn.

Nach der Bundesratsverordnung vom 16 . März , der Be¬
kanntmachung des Reichskanzlers über die Ausführung dieser
Verordnung vom 5. April und der Vollzugsverordnung Großh.
Ministeriums des Innern vom 15. April ist bestimmt:

1 . Verträge über die Übertragung von Malzkontingenten
<8 3 deö Bekanntmachung , betreffend Einschränkung der Malz -
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Verwendung in den Bierbrauereien vom IS. Februar 1918 —
Reichs-Gesetzbl . S . 97 —) dürfen im Gebiete des, Großherzog --tums Baden nur durch Vermittlung d^s LandesgewerbeamtesEn Karlsruhe zu den von dieser Stelle genehmigten Preisen
abgeschlossen werden, gleichviel ob die Gerstenkontingente (§ 20der Bekanntmachung über den Verkehr mit Gerste aus dem
Erntejahr 191S vom 28. Juni 1915 —> Reichs-Gesetzbl. S .384 —) mit übergehen oder die entsprechenden Malz - oder
Gerstenmengen mitgüiefert werden sollen .

Verträge, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ab¬
geschlossen sind, sind nur insoweit gültige als sie vor dem
Inkrafttreten der Verordnung von einer Seite erfüllt oder bei
dem zuständigen Großh. Finanzamt angemeldet sind.

2. Der Preis für das Recht, je einen Doppelzentner Malz
auszubrauen , darf fünfundzwanzig Mark nicht übersteigen .

Für die mitübertragenen Gersten- oder Malzmengen dürfen
höchstens her nachgewiesene Einstandspreis zuzüglich 5 vom
Hundert Zinsen vom Tage der Aufwendung ab und die nach¬
gewiesenen angemessenen Kosten der Ablieferung gezahlt wer¬
den. Für Gerste eigener Ernte setzt das Landesgewerbeamtden Preis fest .

3. Jeder Abschluß von Verträgen über die Übertragung von
Malzkontingenten ohne Vermittlung des Großh . Landes¬
gewerbeamts ist verboten; es ist unstatthaft , solche Verträge
durch anderweite geschäftliche Vermittlung , insbesondere durch
Vermittlung von Agenten, abzuschließen.

4. Alle Angebote von Malzkontingenten und alle Anträge
auf Erwerb solcher Kontingente sind schriftlich an das Großh .
Landesgewerbeamt in Karlsruhe zu richten.

5. Jedes Angebot hat die Höhe des abzugebenden Kon¬
tingents , den dafür verlangten Preis und den Zeitraum zu
enthalten , für den das Kontingent von der zuständigen
Steuerbehörde festgesetzt worden ist. Bei dem Angebote
mutz von dem zuständigen Großh . Finanzamt
Lestätigtsein , daßdieübertragungnach Maß¬
gabe des noch zur Verfügung stehenden Malz¬
kontingents zulässig ist .

Soll Gerste oder Malz mit übertragen werden, so ist die
Menge anzugeben, und, falls es sich nicht um Gerste eigenerErnte handelt, der Einstandspreis nachzuweisen. Soll Gerste
eigener Ernte mitverkauft werden, so ist eine Probe beizufügenund anzugeben, welcher Preis gefordert wird . Bei Malz , das
eine Brauerei in ihrer eigenen Mälzerei hergestellt hat , istkein höherer Mälzungslohn als 65 Mark für die Tonne Malzin Ansatz zu bringen.

6. In jedem Antrag auf Erwerb von Malzkontingenten
ist anzugeben, in welcher Höhe, für welchen Zeitraum und zu
welchem Preist der Erwerb eines Kontingents beabsichtigt, so¬wie ob der Miterwerb von Malz oder Gerste gewünscht wird .

7. Auf Grund der Angebote und Nachfragen vermittelt das
Landesgewerbeamt den Abschluß von Verträgen über die Kon¬
tingente . Die Festsetzung des zu zahlenden Preises geschieht
nach Maßgabe des 8 2 der Verordnung vom 16. März 1916,
betreffend Übertragung von Malzkontingenten . (Siehe oben
Ziffer 2.) Bei der Genehmigung des für Gerste eigenerErnte zu zahlenden Preises legt das Landesgewerbeamt den
zur Zeit der Genehmigung von ihr für Gerste entsprechender
Beschaffenheit gezahlten Preis zugrunde.

8. Tie Umschreibungder Kontingente wirb von dem LandeS-
gewerbeamt bei dem für die veräußernde Brauerei zuständigen
Großb . Finanzamt unter Angabe der Menge , des Zeitraums
der Gültigkeit und der erwerbenden Brauerei veranlaßt , sobald
die Zahlung des für das Kontingent genehmigten Preises nach-
gcwiesen ist, oder sobald der Veräußerer sein Einverständnis
erklärt hat .

9. Die Vermittlung durck das Landesgewerbeamt erfolgt
unentgeltlich. Porto und Telcgrammgebühren sind zu erstatten .

10. Formulare zu Angeboten von Malzkontingenten , An¬
trägen auf Erwerbung solcher und Verträgen können unent¬
geltlich vom Landcsgcwerbeamt Karlsruhe bezogen werden.

Ten Verkehr mit Knochen, Rinderfiitzen und Horn¬
schläuchen betr.

Nach Anordnung des Bundesrats (Reichs -Gesetzblatt Seite
276 ) dürfen Knochen, Rinderfiitze und Hornschläuche (Peddige)
nicht verbrannt , vergraben oder ans andere Weise vernichtet,
noch unverarbeitet zu Tüngezwecken verwendet werden ; sie
sind vielmehr getrennt von anderen Abfällen aufzubewahren .
Soweit sie der Verarbeitung nicht schon in anderer Weise,
insbesondere durch Abgabe an Händler oder Sammler , zuge-
fiihrt werden, find sie an die von der Ortspolizeibehörde be¬
zeichnest Steve zu den von ihr festgesetzten Bedingungen ab-
zuliefern.

Für Knochen, Rinderfüße unZ Hornschläuche, die in Haut ,
Haltungen abfallen , gelten vorstehende Bestimmungen nur -wenn die Ortspolizeibehörde es anordnet . Die Anordnung hatzu erfolgen, wenn eine regelmäßige Abholung der Abfällestattfindet.

Öle und Fette jeder Art, die aus Knochen, Rinderfüßenund Hornfchläuchen gewonnen werden, sind nach näheren Be¬
stimmungen deS Reichskanzlers hem KriegsauSschmffe fürpflanzliche und tierische Öle und Fette , .G. m. b. H . in Berlin ,anzubieten und auf Verlangen abznliessern. In gleicherWeise sinh die aus den genannten Rohstoffen hergestelltenFuttermittel dem Kriegsausschussefür Ersatzfntter , G . m . b, H.in Berlin , anzubieten nutz auf Verlangen abzuliefern .Dex Reichskanzler kann Höchstpreise für Knochen, Rinder - »süße und Hornschläuche und die daraus gewonnenen Öle,Fette und Futtermittel festsetzen.

Wer den hiernach ergangenen Vorschriften zuwiZerhandelt ,wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬strafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.Die Anordnung tritt am 25 . April 1916 in Kraft .Zu der Bundesratsverordrmng ist folgendes zu bemerken :Alljährlich gehen der deutschen Volkswirtschaft etwa 25bis 26 Millionen Mark durch Verbrennen , Vergraben oder
sonstige Vernichtung von Knochen, Rinderfüßen und Horn -
schläuchen verloren . Während dieser Verlust in Friedenszeitenwirtschaftlich zu ertragen ist, macht die stets wachsende Knapp¬heit an Fettstoffen und Futtermitteln sowie der verhältnis¬mäßige Reichtum der Knochen usw. an Stoffen , die der Her¬stellung von Speisefett, Olein, Torpedoschmieröl, sowie von
Dünge - und Futtermitteln nutzbar gemacht Weichen können,zurzeit die möglichste Erfassung aller Knochenmengen zur un¬abweisbaren Notwendigkeit. Die bereits bestehenden weitver¬
zweigten Organisationen des Knochenhandels und Sammler¬
gewerbes, die gegebenenfalls weiter ausgebaut oder durch an¬dere Organisationen ergänzt werden sollen, sind in 8er Lage ,die genannten Rohstoffe in einem dem erstrebten Ziele nahekommenden Umfange der Verarbeitung zuzuleiten , wenn duvhein Vergeudungsverbot alle diejenigen Stellen , bei denen Ab¬
fälle der fraglichen Art entstehen , zur Ablieferung angehaltenwerden. Unbedingt muß die Ablieferung von allen verlangtwerden, Lei denen der Gewerbebetrieb den Anfall von Knochenmit sich bringt . Die Ortspolizeibehörde bestimmt Stelle un8
Bedingung der Ablieferung, soweit nicht schon die Zuführungzur Verarbeitung in anderer Weise gesichert ist. Für Haus¬haltungen greift das VergeudungSverbot nur insoweit Platz «als die Ortspolizeibehörde es anoämrt .

Die Regelung der Fleischversorgung.
Von Amtmann Strack in Boxberg.

Unter der Überschrift „Regelung der Fleischversorgung " sindin der letzter Zeit eine Reihe von Verordnungen des Burwes -rats und des Ministeriums des Innern ergangen , von denendie beiden wichtigsten in Nr . 17 der „Gewerbe - und Hand -
werkerztg.

" vom 22. April 1916 im Wortlaut abgedruckt worden
sind . Nachdem nun die Regelung der Fleischversorgung einen
gewissen Abschluß erreicht hat, dürste es «»gezeigt sein , die
Fleischversorgungsregelung, wenn auch nur in Umrissen , im
Zusammenhang darzustcllen. Dabei sollen , dem Zweck dieserZeitschrift Littsprechend, in erster Linie die das Gewerbeund das Metzgerhandwerk besonders interessierenden Fragenerörtert werden.

I . Während die Versorgung mit Brotgetreide und Mehlbekanntlich schon bald nach Beginn des Krieges von Reichs¬
wegen geordnet wurde, wurde das Fleisch erst in letzter Zeiteiner Versorgungsregelung unterzogen. Da der Viehstandim Deutschen Reich im Jahre 1914 eine Höhe erreicht hat ,wie nie zuvor, verursachte die Fleischversorgung in Baden
trotz des gewaltigen Bedarfs der Heeresverwaltung und trotz¬dem Baden zum Aufmarschgebiet unserer Truppen . gehörte ,keine besonderen Schwierigkeiten. D<qu kam, daß der Bun¬desrat schon zu Anfang des Krieges und auch später eine
Reihe von wesentlichen Erleichterungen der Einfuhr von
Vieh und Fleisch aus dem Auslande zuließ, die im einzelnenaufzuführen , hier zu weit führen würde, die aber ans Seite147 der zweiten Denkschrift der badischen Regierung über
ihre wirtschaftlichen Maßnahmen während deS Krieges nach-
gelesen werden können . Die Folge war , daß Ende 1914 nichtnur kein Mangel , sondern geradezu ein Überangebot aufden Schlachtviehmärktenvorhanden war , besonders an Schwei¬nen . Dem entsprach auch der verhältnismäßig geringeStand der Viehpreise. In Mannheim betrug der Preis fürvollfleischige SchlaLLschweine Mitte September 1914 noch 124M - für 100 Kg Schlachtgewicht , Mitte Oktober 1914 163 M.«Ende November 1914 IM M., die Preis« für Schkachtochse»

S'.us !
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standen m Mannheim bis einschlietzl. März 1915 nicht erheblich
über den Friedenspreisen . Es ist daher begreiflich , daß man
bis in das Jahr 1915 hinein zunächst nicht daran dachte, die
Fleischversorgung zu regeln . Auch die verschiedenen Vor¬
schriften der Reichsregierung und der badischen Regierung
bezüglich des Rindvieh und der Mutterschweine hatten weni¬
ger eine Regelung der Fleischversorgung, als die Sicherung
einer genügenden Ergänzung des Viehbestandes im Auge.
Erst als infolge der MinoesratLverordnung vom 28. Januar
1915 ( Reichsges.-Blatt 1915, S . 45) über die Sicherstellung
von Fleischvorräten , die den Gemeinden von mehr als 6000
Einwohnern die Verpflichtung zur Beschaffung und Sicher¬
stellung der Aufbewahrung von Dauerwaren auferlegte, die
Gemeinden al ? Massenkäufer erschienen , wurden die Schweine-
bestände bald erheblich gelichtet (in Baden vom 1. Dezember
1914 bis 16. April 1915 um 71 Prozent ! ) und stiegen die
Schweinepreise ganz gewaltig ; am Mannheimer Markt
kosteten 100 Kg Schlachtgewicht im September 1915 360 M.
Auch der Preis für Rindvieh stieg vom März 1915 bis Sep¬
tember 1915 ganz erheblich , von 180 auf 240 und 250 M . ;
seitdem haben sich die Viehpreise bekanntlich geradezu zu
Phantasiepreisen entwickelt , bis die Höchstpreisverordnungen,
auf die übrigens hier nicht näher eingegangen werden kann,
dem weiteren Steigen der Preise ein Ende machten .

II . Als der erste Schritt , der auf eine Regelung der Fleisch¬
versorgung und zwar eine Einschränkung des Fleischver¬
brauchs abzielt , kann die Bundesratsverordnung vom 28 . Ok¬
tober 1915 zur Einschränkung des Fleisch» und Fettverbrauchs
(Reichges.-M . S . 714 ) betrachtet werden , nach welcher Diens¬
tags und Freitags Fleisch , Fleischwaren und Speisen , die
ganz oder teilweise auS Fleisch bestehen, nicht gewerbsmäßig
an Verbraucher verabfolgt und in Gast- , Schank - und Speise¬
wirtschaften sowie in Erfrischungsräumen, Montags und
Donnerstags Fleisch , Wild, Geflügel, Fisch und sonstige
Speisen , die mit Fett gebraten, gebacken oder geschmort sind ,
und Sonnabends Schweinefleisch nicht abgegeben werden
dürfen . Trotz des Verbots der Fleischabgabe dürfen übri¬
gens , wie hier nebenbei bemerkt sei . nach einer in der Nr . 8
der «Mitteilungen der Reichsprüfungsstelle für Lebensmittel "
vom 15. April 1916 abgedruckten Entscheidung Fleischbrühe,
ohne Zugabe von Fleisch und Suppenwürfel , die Fleischteite
nicht enthalten , auch Dienstags und Freitags abgegeben
werden .

Die nächste Maßnahme der Reichsregierung zur Regelung
des Fleischverbrauchs war die Bekanntmachung des Stell¬
vertreters des Reichskanzlers über die Beschränkung der Her¬
stellung von Fleischkonserven und Wurstwaren vom 31 .
Januar 1916 ( Reichsges .-Bl . S . 75) , durch welche die gewerbs¬
mäßige Herstellung von Konserven aus Fleisch oder unter
Zusatz von Fleisch, die durch Erhitzung haltbar gemacht sind,
verboten und ferner vorgeschrieben wurde, daß zur gewerbs¬
mäßigen Herstellung von Wurstwaren höchstens ein Drittel
des Gewichts ausgeschlachteter Rinder , Schweine und Schafe
verarbeitet werden darf .

III . Schon vor Erlaß dieser Verordnung, nämlich Lurch
die Verordnung vom 22. Januar 1916, die Versorgungsrege-
lung mit Frisch betr . , richtete das Großh. Ministerium des
Innern nach dem Vorgang der kgl. bayerischen und der kgl.
württembergischen Regierungen eine „FleischversorgungS-
ftelle " ein , die sich wie alle anderen badischen Vermittlungs¬
stellen ( Futtervermittlung , Kartoffelstelle , Landesvermittlungs -
stelle) an das Großh . Statistische Landesamt angliedert. Der
Zweck der Fleischversorgungsstelle ist die „Durchführung der
Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch "

, sie wird von dem
veterinärtechnischen Referenten im Großh. Ministerium des
Innern , Herrn RegierungSrat Fehsenmeier, geleitet und es
steht ihm ein Beirat zur Seite , dessen Mitglieder vom Mini¬
sterium des Innern ernannt werden. Bei der Fleischversor¬
gungsstelle kann einerseits das zum Verkauf stehende Schlacht¬
vieh und Wild und andererseits der Bedarf der Gemeinden
an solchem angemeldet werden. Die Fleischversorgungsstelle
gibt den Gemeinden Auskunft über die zum Verkauf ange-
meldeten ' Tiere ; sie kann eine angemessene Verteilung der
bei ihr angemeldeten Bestände auf die Gemeinden vorneh¬
men . Außerdem aber dürfen Rindvieh, Schweine und Wild,
auch in zerlegtem Zustande, nach außerbadischen Orten nur
mit Genehmigung der Fleischversorgungsstelle verbracht
werden . Für die genehmigten Sendungen stellt die Fleisch¬
versorgungsstelle Versandscheine aus , ohne die weder die Post
noch die Bahnverwaltung die Fleischsendungen annehmen
darf . Es hat also keinen Zweck , die Gesuche an das Bürgermeister¬
amt oder an das Bezirksamt zu richten ; das Bezirksamt
müßte die Gesuche nur an die Fleischversorgungsstelle weiter -
geben ; es würde also Zeit vergeudet, die gerade bei den Ver-
sendungsVerträgen sehr kostbar zu sein pflegt . Die Vor¬
schrift, daß Rindvieh , Schweine und Wild nach außerbadischen
Lr,i «n nur noch mit Versandscheinen verbracht werden darf ,

war eine noigedrungene Maßregel , da bereits durch Verord¬
nungen vom 10. Dezember 1915 und am 21 . Januar 1916 die
württembergische und die bayerische Regierung die Ausfuhr!
von Versandscheinen abhängig gemacht , d. h. plastisch so gut
wie verboten hatte und weil außerbadische Händler ln jener
Zeit in großem Umfang Vieh im Großherzogtum aufgekauft
und in Gebiete verbracht hatten, die solches in Friedenszeiten
nicht aus Baden bezogen haben ; eS war daher nicht nur die
Fleischversorgung der badischen Bevölkerung gefährdet, sondern
auch eine erhebliche Schädigung der Bie^ ucht zu befürchten.
Die bqdische Regierung war daher gezwungen, im Interesse
des Landes die Ausfuhr an Vieh, Schweinen, Geflügel und
Wild von der Genehmigung der Fleischdersorgungsstelle in
Karlsruhe abhängig zu machen, nachdem Bayern und Würt¬
temberg mit derselben Maßnahme vorangegangen waren.

IV . Die Verordnung des Großh. Ministeriums des Innern
vom 27. Februar 1916 (Gesetzes - und Verordnungs-Blatt S .
39) , die, wie die eben erörterte, hie Überschrift „Versorgungs-
regelung mit Fleisch betreffend trägt , ist besonders deshalb
wichtig, weil sie den Biehhandel reformieren will. Sie ent¬
hält zwar auch andere Bestimmungen in Abschnitt II , indem
sie ( in § 3) die Herstellung von Würsten auf 8 Wurstsorten
— feine (Thüringer , Frankfurter ) Leberwurst, gewöhnliche
(akgebundene ) Leberwurst, Blutwurst (Griebenwurst, auch ab¬
gebunden ) , Schwartenmagen , Schinken (Lhoner-)wurst, gewöhn¬
liche Fleischwurst (abgebundene Fleischwurst , Frankfurter
Wurst ) , frische Bratwurst und Landjäger —> beschränkt und
Pen Kommunalverbänden sogar noch eine weitere Einschrän¬
kung gestattet , die Verabfolgung von mehr als einem Fleisch -
gang und von Schlachtplatten in Gast», Schank- und Speisen
wirtschaften , Vereins - und Crfrischungsräumen verbietet, wo¬
bei auch Geflügel und Wild, nicht aber Fische als Fleisch gilt
(8 6) , ferner die Veranstaltung von HauSschlachtungen von
xer büryermeisteramtlichen Genehmigung abhängig gemacht,die nur rm Fall des Bedürfnisses erteilt werden darf (8 5) und
indem sie in 8 4 das zulässige Maß der KnochenbeigaLe be¬
grenzt , nämlich bei Rind-, Ochsen-, Kuh - und Schweinefleisch
auf 20, bei Kalb - und Hammelfleisch auf 25 vom Hundert ;
für den Verkauf von Fleischstücken, die in der Regel im natür¬
lichen Zusammenhang mit den Knochenteilen feil gehasten
werden (Kotelette , Rippchen usw.), gilt diese Beschränkung
übrigens nicht, eine besondere Zugabe loser Knochen ist aber
in diesem Falle nicht zulässig; Knochen, die nicht von dem-
selben Schlachttier stammen, dürfen selbstverständlich nicht bei¬
gegeben, sondern nur zu den für Knochen handelsüblichen
Preisen , z. B . als Suppenknochen, verkauft werden. Der
Schwerpunkt der Verordnung jedoch liegt in Abschnitt I (88!
1 und 2), welcher die Grundlage für die Regelung LeS Bieh-
handels im GroßHergogtum bildet. Seit Ausbruch des Krieges
befassen sich zahlreiche, zum Teil unzuverlässige Personen
mit dem Biehhandel , die vorher eine andere Tätigkeit hatten ;
auch wurde das Großherzogtum von nicht badischen Händlern
in außerordentlichem Umfang ausgesucht . Es dürfen deshalb
seit dem 6. März 1916 im Großherzogtum nur noch solche Per¬
sonen gewerbsmäßig Rindvieh, Schweine, Schafe und Ziegen ,
(einschließlich der Zicklein ) zur Weiterberäußerung für sich
oder (z. B . als Makler ) für einen andern erwerben, oder An¬
gebote auf diese Tiere aufsuchen , die vom Bezirksamt ihrer
gewerblichen Niederlassung die Genehmigung dazu erhalten
haben . Dadurch werden Händler , die im Großherzogtum keine
Niederlassung haben , von vornherein auSgeschaltet . Die Ge¬
nehmigung soll in der Reael nur solchen Perwncn erteilt wer-
den, die den Viehhandel schon vor dem 1 . Juli 1914 betrieben
haben . Ausnahmen können natürlich gemacht werden, werden
aber nur selten sein , da man , wie bereits angedeutet, den
Viehhandel aus die schon vor dem Kriege tätigen Händler be¬
schränken will . Personen unter 18 Jahren , sowie unzuverläs¬
sigen (z. B . wegen Übertretung der Höchstpreisevorschriftew vor¬
bestraften ) Personen darf die Genehmigung nicht erteilt wer¬
den . Andererseits kann sie das Bezirksamt auch aus wirt¬
schaftlichen Gründen versagen, also z. B . wenn der betreffende
Händler leistungSunsähig , etwa vergantet ist, oder weil im Hin¬
blick auf die große Zahl der in einem Bezirk zugelassenen
Händler ein Bedürfnis nach weiteren Händlern nicht besteht .
Die von einem Bezirksamt erteilte Genehmigung hat für das
ganze Großherzogtum Gültigkeit, und kann deshalb auch nux
von dem Bezirksamt der gewerblichen Niederlassung dez Vieh¬
händlers widerrufen werden. Ein solcher Widerruf ist bor¬
geschrieben , falls sich ein Viehhändler, z. B . durch Zuwider¬
handlung gegen die Höchstpreisvorschristen , als unzuverlässig
erweist . Gegen die Versagung der bezirksamtlichen Ge wh-
migung , sowie gegen den Widerruf ist nur die Beschwerde an
den Landeßkommissär zulässig , der endgültig entscheidet ; dis
Beschwerde bewirkt keinen Aufschub. (Forts , folgt.)
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Schriftleitung de» vom Landesverband herausgegebenen Teiles in Rastatt .

Der Landesverband der irdische» Gewerbe- und Haudwerker-Beremlguugen besitzt eine eigene Kraule«- «»b Gterbckaffr««d zwei eigene Erholungsheime.
LuSkünste bereitwilligst durch das Präsidium des Landesverbandes in Rastatt.

^ > Jede, Mitglied ist für 180 Mar« für « «fall mit Lod vrrfichert. -—

I n
Ehrentafel . — Spenden _ Danksagung .
An unsere BerbnndSmit,lieber .
Die Sommer -TageSzeit .
Hygiene -SuSstellimg im GroKhrrzagtum Baben .
Arotzh. Tchnitzereischule Furtwangen .

alt :
Mitteilungen aus dem BereiuSlebrn : Gewerbeverein und

Handwerkerverband Mannheim . — Gewerbederein Neu¬
stadt.

Aufträge mittelloser Besteller . — Lehrling oder ungelernterArbeiter ? — „Bis zu " SO Prozent Rabatt .
Erholungsheim Waldkurhaus Bad Salzburg .

. Ehrentafel um
für dir im Kriege 1915 gefallene », verwundeten und vermißten Mitglieder des Landesverbandes der badische «

Gewerbe- und Handwerker-Bereinigungen.
Verwundet :

Gewerbeverein Seckenheim : Georg ' Pfliegensdörfer , Tünchermeister,
,, „ Jos . Schreck , Zimmermeister.

Spende«
für den Fonds für « «entgeltliche Aufnahme von weniger bemittelten Mitgliedern des Landes¬verbandes, welche im Felde waren , in nnsere Erholungsheime .Es sind weiter eingegangen von :

an bar :
Handwerkskammer Mannheim aus einer Spendung . . . . M. 2 .85
Oberpostsekretär Seifert , Rastatt . . „ 10.—Mannheimer Gewerbebank , Mannheim . . 300.—dazu der bisherige Betrag . . . 17 535.38

zusammen . . M. 17748 .33
an Anteilscheinen :

Jean Barth , Blechnermeister in Heidelberg . . . 3 Stück
Weitere Spenden werden dankbar entgegengenommen .
Rastatt , den 25 . April 1916.

Der Präsident : A . Niederbüht .

Danksagung.
Vom Landesverband der Bad . Gewerbe- und Handwerkervereinigungen wurde mir für meinen Mann FranzKönig , .Schmiedmeister in Reicholzheim , welcher als Mitglied des Landesverbandes gegen Unfall mit Todesfolgemit 150 M . beitragsfrei versichert war, diese Summe als Sterbegeld ausbezahlt, wofür ich dem Landesverbandmeinen herzlichen Dank ausspreche .
Reicholzheim , den 18 . April 1916.

An unsere Verbandsmitglieder
Es kam der Krieg , und mit ihm war dem unaufhalt¬

samen Aufstieg unserer Organisationsbestrebungen ein
Ziel gesetzt. Das ging uns nicht allein so, auch die an¬
deren starken Organisationen jeglicher Art haben unter
dem jetzigen Ausnahmezustand schwer zu leiden .

In seiner wichtigen Aufgabe , in der Fürsorge
für seine Mitglieder , wurde die Organisation
des gewerbliche« Mittelstandes trotz des Krieges durchaus
« icht matt gesetzt ; im Gegenteil , eine Fülle von Arbeit
must der Verband heute wie vor dem Kriege leiste» , mit
neuen Problemen hat er sich zu befasse» , obwohl , rm
Mitgliederbestand infolge der Länge des Krieges durch

Anna König Witwe .

die Einberufungen immer mehr abbröckelte . Als ein
wahrer Segen , ja als unentbehrlich hat sich der Verbaut »
sowohl für die zu Hause gebliebenen Mtglieder uud*
deren Angehörige , als auch für die Kriegsteilnehmer er¬
wiese» . Was die Wohlfahrtseinrichtuugeu des Verban¬
des , was die Beratungsstelle in rechtlicher , wirtschaftlicherund militärischer Hinsicht für die Mitglieder ge¬leistet haben, wird gewist eine spatere Zeit zu würdigen
wissen.

Heute schon macht das Präsidium darauf aufmerksam ,daß es allen in die Heimat znrückkehrende « Kriegsteil¬
nehmern bei der Ordnung ihrer rechtlichen uud geschäft¬
lichen Angelegenheiten behilflich sein wird. Der Ver¬
band wird , wo die Wiederaufnahme des Betriebes Wirt-
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schastlkch gerechtfertigt ist, muH Kräfte» für die Vermitt - bei Tageslicht eine Übersichtlichere, sicherer« und bessere,
lung von Aufträge « u«d Arbeitsgelegenheit sorge» und als wenn seine Räume mit künstlichem Licht, und sei es
bei Beschaffung vo« Rohstoffe» und Maschinen helfen, das beste, beleuchtet sind, die Prüfung und der Versand
Er wird , wie es wahrend des Krieges mit geradezu er- der Arbeiten lassen sich bei Tageslicht besser bewerk-
stauulichem Erfolge geschehe» ist, die erforderliche « Ber - stelligen.
Handlungen zwischen Gläubigern und Schuldnern selbst Hierzu gesellt sich die günstige Wirkung des Tages ,
führen . lichtes auf die Gesundheit des Menschen. So lange das

Diese Aufgaben kann aber der Verband nur dann herrliche Sonnenlicht auf uns niederstrahlt, so lang»
durchfuhren , wenn alle nicht am Kampfe beteiligten herrscht Fröhlichkeit. Das Sonnenlicht und die frische
Mitglieder auch ihm gegenüber ihre Pflicht erfüllen . Auft helfen uns . Len immer drohenden Feind , dis ^
Diese besteht nicht allein in der rechtzeitigen Besah . Krankheit , fernzuhalten .
lung des geringe » Verbands beitrages . Freilich werden viele unserer Meister schon bisher in
sondern nicht minder in der Werbearbeit zur Er . her frühesten Morgenstunde ihre Arbeit begonnen haben,
gänzuug unserer Reihen . In der heutigen um geschäftlich vorwärts zu kommen . Man hat daher
Zeit läßt sich jeder Meister von dem hohen Wert einer die Einführung der Sommertageszeit auch nicht allge-
gut geleitete« einheitlichen Organisation überzeugen, mein für notwendig erachtet , weil es ja jeder Mensch in
Denn sie hat ihm deutlich genug gezeigt , daß jeden allein - der Hand habe, freiwillig durch früheren Beginn seines
stehenden Menschen die Gewalt beugt, daß die sengende Tagewerks im Sommer das natürliche Licht besser aus -
Begehrlichkeit der Großen den Saft verzehrt, der ihn er-, zunutzen . Dieser Einwand übersieht jedoch , daß es sich
nähren soll. Darum sorget für Beitritt sämtlicher ba- hierbei um Ausnahmen handelt und von der Masse der
bischer Handwerker und Gewerbetreibendenzum Landes - Menschen, die allzusehr von der Gewohnheit und Umge-
verband . bung abhängt , nicht so verfahren wird . Zweifellos hat

In der Erkenntnis der Notwendigkeit der Erhaltung in den Sommermonaten ein großer Teil der Bevölkerung
der Volksgesundheit als eine der wichtigste« Aufgaben die frühen Morgenstunden, in denen schon vollständige
der deutschen Sozialpolitik der Zukunft hat der Präsident ' Tageshelle herrscht , nicht ausgenutzt, sondern sich nach
des Landesverbandes für den gewerblichen Mittelstand der Uhr richtend, erst zu der gewohnten Stunde sich mor-
die beiden Erholungsheime Bad Sulzburg und gens erhoben und auch zur gewohnten Stunde sich abends
St . Leonhard gegründet. Die Errichtung derselben zur Ruhe begeben , nachdem er für die letzten Stunden
ist heute von ungemeinem Wert. Denn nach Tausenden künstliches Licht verbraucht hat. Hätte man die Arbeit
zählen die Landesverbandsmitglieder, die seit nunmehr früher begonnen , so wäre das Licht von der Natur um-
IR Jahren ihr Leben und ihre Gesundheit unter ün - sonst gestellt worden.
erhörten Anstrengungen! für uns in die Schanze schlagen . Durch die Verschiebung der Tageszeiten könnten die
Ihnen nach der glücklichen Heimkehr Gesundheit Stadtverwaltungen einen Ausfall an Einnahmen für
und Arbeitskraft wieder zu geben , soll in erster elektrisches und Gaslicht erleiden. Es werden jedoch an .
Linie die Aufgabe unserer Heime sein . Wir wende » uns dererseits die Ausgaben für Beleuchtung der Straßen ,
daher von neuem an die Opferfreudigkeit de« Plätze und öffentlichen Gebäude geringer,
besser gestellten Verbandsmitglieder, an alle Freunde Im großen und ganzen überwiegen die Vor -
« nd Gönner uüserer Organisation mit der Bette, uns teile die Nachteile. Die Einführung der Sommer -
bei unserer Arbeit durch Gewährung von Zuwendungen tagcszeit wird für die Menschheit im allgemeinen, und
unterstützen zu wollen . Wer diesem Rufe Folge leistet, besonderen für den gewerblichen Mittelstand nur nutz-
sördert das Wohl seines Standes , er dient auch dem bringend und segensreich sein,
sozialen Frieden und leistet wahrhaft verdienstvolle Ar¬
beit für das Vaterland . -

Rastatt , den 24 . April 1916.
- Niederbühl , Präsident.

Die Sommer - Tageszeit.

Am 1 . Mai wird die Normaluhrzeit für die Sommer -
monats um eine Stunde vorgerückt und am 1 . Oktober
durch Zurückstellung der Uhr um eine Stunde wieder
zum „Status guo ante " zurückgebracht. Es beginnt so¬
mit das gesamte tägliche Leben während der Sommer -
monate um eine Stunde früher als sonst, und hört dem¬
entsprechend früher auf. Dadurch wird eine wesentlich
bessere Ausnützung des Tageslichts und eine erhebliche
Ersparnis an künstlichem Licht erzielt.

Diese neue Einrichtung ist vom Standpunkte des g e -
werblichen Mittelstandes aus nur zu be¬
grüßen . Der kleine Geschäftsmann muß heute mehr
denn je auf die Verringerung der Ausgaben für künst¬
liches Licht schauen , wo alles , was mit seiner Produk -

' tionsweise in Berührung steht , eine gewaltige Verteue -
« mg « fahren Kat. Die Arbeit des Meisters, ist übrigens

Hygiene - Ausstellung im Großhcrzogtum Baden.

In der Haupt - und Residenzstadt des Groß¬
herzogtums Baden befindet sich zurzeit in der Feit -
Halle untergebracht eine Hygiene -Ausstellung mir
dem Titel „Mutter und Säugling " (der Dolksborn-
gesellschast Dresden gehörig) . Dieselbe wird bis zum
30. April in Karlsruhe verbleiben und wird dann vom
10 . Mai an auf mehrere Wochen in Mannheim
im westlichen Anbau der Kunsthalle untergebracht sein .

Wir verfehlen nicht , auf diese Ausstellung besonders
aufmerksam zu machen. Sie bringt nicht nur di «
Mutter , und Kindespflege uns vor Augen,
sondern sie zeigt auch, wie Säuglingssterblichkeit be-
kämpft werden kann, und bringt ferner Abteilungen
über Keimesentwicklung des Menschen und viele statt-
stischen Tafeln über Versicherungswesen usw . Ta die
Ausstellung voraussichtlich in keinen anderen Orten des
Großherzogtums Baden, außer Karlsruhe und Mann -
heim , gezeigt werden kann, so empfehlen wir dieselbe ,
wenn irgend möglich , in Augenschein zu nehmen.



Großh. Schnitzereischule Kurtwaugen .
Bei der Schluß fei er der Grotzh . Schnitzereischule

Furtwangen führte Herr Fachlehrer Rombach als stell¬
vertretender Vorstand den zahlreich anwesenden Zu -
Hörern die Bedeutung des Schnitzereigewerbes
vor Augen . Er betonte besonders, daß die Krisis ,
die das Kunstgewerbe in den vergangenen Jahren durch
die angestrebte Kunstrichtung auf möglichst einfache und
glatte Formen durchzumachen hatte , wohl üb er ft an -
den ' ei . Die jetzt geschaffenen Arbeiten bringen wie¬
der reichere Formen und die Möbelindustrie be¬
vorzugt neuerdings wieder vielfach ornamentale Schnit¬
zereien . Es ist zu erwarten , daß die Holzschnitzer
in der Zukunft mehr als in den vergangenen Jahren
gesucht werden . Den jetzt abgehenden Schülern eröff -
net sich dadurch ein guter Ausblick rür ihr weiteres
Fortkommen .

In der Schnitzereischule konnte einem längst geheg¬
ten Wunsche auf Anschaffung von Holzbearbei¬
tungsmaschinen im Frühjahr 1915 entsprochen
werden . Mit einem Kostenaufwand von WOO M . wurde
eine kombinierte Abricht - , Füg - und Walzenhobel -
maschine mit Kehlvorrichtung aufgestellt ; ein Motor
von fünf Pferdekräften treibt die Maschine. Die Firma
B . Raimann in St . Georgen führte die Anlage aus .
Auf Anregung Großh . Landesgewerbeamts unternahm
die Schule einen Versuch in der Herstellung künst -
licher Gliedmaßen für die Kriegsinvaliden . Der
Schnitzereischule ist es gelungen , nachdem sie selbst weh -
rere Musterhände angefertigt hat, für die Schwarzwäl -
der Holzschnitzer auf diesem, im Schwarzwald
früher völlig fremden Gebiet , eine neue Er¬
werbsquelle zu erschließen . Auch auf dem Ge -
biete der Kriegs Hilfe hat sich die Schule betätigt .
Es wurden mehrere zum Benageln bestimmte Ge¬
dächtnis stücke für Gemeinde, Körperschaften u ^ d
Private entworfen und ausgeführt .

Mitteilungen ans de« Rrrrinslebrn.
(In dieser Rubrik finden Berichte über Berrüirsersammlunge », für deren
Inhalt die betr . Einsender die Verantwortung tragen , kostenlose Aufnahme .)

Gewerbrverei» und Handwerkerverband Mannheim E . L.
Einladung

zu der am Donnerstag , den 4. Mai 1418 , abends 8 Uhr, im
kleinen Saal der „Liedertafel" in L 2, 32, stattfindenden
ordentlichen Mitgliederversammlung.

Tagesordnung :
1 . Tätigkeitsbericht.
2. Bericht über den Kaffen- und Vermögensstand .
3. Bericht der Rechnungsrevisoren.
4 . Besprechung dieser Berichte .
5 . Genehmigung des Voranschlags für 1916 .
6 . Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes .
7. Ergänzung des Verwaltungsrates .
8. Wahl der Rechnungsrevisoren.
9. Beschlußfassung über eingelaufene Anträge und Ver.

schiedenes - H
sdl .L . Eine Beschlußfassung kann nur über solche An¬

träge erfolgen, die bis Montag , den 1 . Mai bei dem
Vorstand eingelaufen sind.)

Der Beginn der Verhandlungen ist auf 8 Uhr festgesetzt .
Wir laden unsere verehrlichen Mitglieder und die Herren

Delegierten der uns angegliederten Vereinigungen zu voll-
zähligem Besuche ein.

Im Anschluß an die Mitgliederversammlung wird Herr
Handwerkskammersyndikus C. Hautzer jr .
einen Vortrag halten über Österreich und seine
Gewerbeförderung .

Mannheim , 22. April 1916.
Ter Vorstand: W . Bus am

Gewrrbeverriu Neustadt. Am Tonntag, den 18. April, 8
Uhr nachmittags, fand im „KronenhäuSle" die diesjährig «
Generalversammlung des Gewerbevereins statt . Der Vor¬
stand, Herr K. Engelhart , verlas nach kurzer Begrü¬ßung an Stelle des verstorbenen Schriftführers Herrn PaulHeizmann den Tätigkeitsbericht . Danach beträgt der
Mitgliederstand 112, ausgetreten sind 3, neueingetreten 2 Mit¬glieder. Gestorben sind 4 Mitglieder , gefallen 1 , deren An¬denken in üblicher Weise geehrt wird . Der Rechen¬
schaftsbericht des Kassiers wurde von zwei Mitgliederngeprüft und dem Kassier, Herrn I . B. Stoftier , der sein Amtnunmehr 16 Jahre versieht , für musterhafte Ordnung diL An¬
erkennung ausgesprochen. An die Angehörigen der im Kriegestehenden 56 Mitglieder wurden 660 M. an Gaben verabfolgt .Neuwahlen sollen keine vorgenommen werden ; an Stelledes verblichenen Schriftführers übernimmt Herr Gewerbe¬schulvorstand Kölble provisorisch die Geschäfte dieses Am¬tes . Die Stelle eines Bibliothekars versieht an Stelle deszum Heere eingezogenen Herrn L. Heizmann dessen tapfereGattin in mustergültiger Weise.

Auf ihre 25jährige Mitgliedschaft können zu -ruckblicken : die Herren Malermeister H. Hartfelder , FabrikantGoetz und Gasthosbesitzer E . Ketter er , die durch über -reichung einer Ehrenurkunde ausgezeichnet werden sollen.Nach der Erledigung verschiedener Wünsche und Anträge dankteHerr Albin Förderer dem Gesamtvorstand für seine Mühe ,waltung .

AustrSge mittelloser Besteller.
Jeder Handwerker und jeder Gewerbetreibende hat Larnitzu rechnen , daß seine Arbeit hin und wieder von einem mittel -losen Besteller in Anspruch genommen wird, und daß er des

Entgeltes für seine Arbeit verlustig geht. Die Gefahr , von
Mittellosen Kunden die Bezahlungen der erledigten Bestei -
ftlngen nicht zu erhalten, gehört mehr oder weniger zu den
Betriebsunkosten. Ein Handwerker oder gewerblicher Unter¬
nehmer , der alles tun wollte, was denkbar ist, um einen der¬
artigen Schaden zu verhüten, würde gegenüber seiner reellen
Kundschaft sich in einer Weise argwöhnisch zeigen, daß er
seine Existenz damit untergraben würde. Die Schädigungdurch Bestellung mittelloser Kunden ist eine unvermeidbare
Gefahr , der ein Gewerbetreibender je nach dem Charakter sei-neS Betriebes mehr oder weniger Vorbeugen , die er aber nie¬mals ausschlietzen kann.

Eine andere Frage dagegen ist eS, ob der gewerbliche Un
ternehmer , Handwerker, der durch die Ausführung von Ar -

'
beiten, Lieferung von Gegenständen usw. an mittellose Kun¬den geschädigt ist, nachträglich noch etwas unternehmen kann,um mit möglichst wenig Verlust abzuschneiden . Ist es möglich,daß der Inhaber eines Gewerbebetriebes den ganzen Vertragals nichtig cmsieht, wenn er nachher erfährt , daß er zu Un¬
recht geglaubt hat, es mit einem zahlungsfähigen Kunden zutun zu haben ? Man wird diese Frage in den seltensten Fal¬len bejahen können . Daß ein Vertrag unter der Bedingungder Zahlungsfähigkeit des Bestellers geschlossen wird , wird so
gut wie nie Vorkommen . Es wird auch nicht möglich sein , anStelle der Arbeitsleistung oder Lieferung den Zeitpunkt der
Zahlung als den Vertragsschluß anzusehen. Wje auch der
Vorgang der Bestellung sich abgespielt haben mag, immer wirdder Vertragsschluß bereits früher liegen. Bestellt ein Kunde
z. B . die Ausführung eines Gegenstandes, so liegt darin
das Angebot zu einem Werk - oder Werklieferungsvertrag , und
der Vertrag ist abgeschlossen in dem Augenblick , in dem der
Handwerker durch Lieferung des Gegenstandes oder durch Aus
führung der Arbeit sich mit dem Angebot einverstanden er¬klärt hat . Verlangt der Kunds einen Kostenanschlag, so
liegt darin die Aufforderung, der Kaufmann solle durch die
Übersendung, ein Vertragsangebot machen , und der Kunde kann
den Vertrag zustande bringen durch bloße Mitteilung der Be¬
stellung. Will der Handwerker usw. bei Aufträgen , die ihn:
zweifelhaft Vorkommen , sich schützen , so muß er sich ausdrück¬
lich Vorbehalten, daß der Werk- oder Werklieferungsvertrag
nicht bereits durch des Käufers Billigung , sondern erst durch
sein, des Handwerkers, nachträgliches Einverständnis zu¬
stande kommen soll.

Wenngleich der Vertrag in fast allen Fällen zustande
gekommen ist, so kann der Lieferant doch nachträglich noch,
nachdem er von der Mittellosigkeit des Käufers Kenntnis er¬
halten hat . den Vertrag anfechten . In erster Linie und von
sicherster Wirkung ist die Anfechtung wegen Irrtums über die
Zahlungsunfähigkeit des Kunden, die als eine Eigenschaft der
Person anzusehen ist , und darum nach 8 119 ll B .G .B . die
Anfechtung ermöglicht . Die Praxis läßt auch einmütig in
solchen Fällen eine Anfechtung zu. Allerdings ist die An-
sechtung an besondere Voraussetzungen geknüpft, sie muß un -
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verzüglich erfolgen , nachdem der Anfechtungsberechtigte von
dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Einen Scha¬
denersatzanspruch kann der Anfechtende, welcher die Anfechtung
ausschließlich auf Irrtum stützt, nicht geltend machen . Neben
der Anfechtung des Irrtums gibt das Gesetz die Möglichkeit
einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. Die Täu¬
schung liegt in dem Auftreten des Kunden, welcher durch
seine Bestellung den Anschein erweckt, daß er zahlungswillig
und zahlungsfähig ist. Eine besondere Irreführung ist nicht
erforderlich , auch durch stillschweigendes Verhalten kann eine
Täuschung herporgerufen werden. Die Anfechtung wegen arg¬
listiger Täuschung braucht nicht unverzüglich zu erfolgen, nur
braucht sie nicht länger als ein Jahr , nachdem der Getäuschte
die Täuschung entdeckt hat, hinausgeschoben werden (HZ 123,
124 B .G .B . ) . Der Getäuschte kann nach der Anfechtung vollen
Schadenersatz verlangen , insbesondere also den Schaden, der
i hm dadurch entsteht, daß die gelieferte Sache von dem Kunden
bereits benutzt, vielleicht gar veräußert oder beschädigt ist, so-
daß der Lieferant sich an dem Gegenstand nicht mehr schad¬
los halten kann . Die Wirkung der Anfechtung ist nicht nur
eine Aufhebung des Leistung? - und Lieferungsvertrages , son¬
dern zugleich eine Vernichtung der Übereignung. Im Augen¬
blick der Anfechtung kann der Anfechtungsberechtigte daher den
gelieferten Gegenstand als sein Eigentum zurückverlangen,
und wenn inzwischen etwa der Kunde in Konkurs gerät , so
würde die Ware nicht in die Konkursmasse fallen ; der Lie¬
ferant ist vielmehr aussonderungsberechtigt.

Neben diesen privatrechtlichen Folgen kommt auch eine Be¬
strafung des Kunden wegen Betruges in Frage . Hat der
Kunde durch besondere Vorspiegelungen den Gewerbetreiben¬
den irregeführt , hat er etwa sich als eine Person ausgegeben,
deren Stand eine gewisse Wohlhabenheit verbürgt, so ist der
Handwerker usw. offenbar durch rechtswidrige Täuschung zur
Hingabe eines Vermögensvorteiles veranlaßt worden, womit
nach Z 368 der Tatbestand deS Betruges gegeben ist. Selbst
dann läge Betrug vor, wenn der Besteller die Absicht gehabt
' iben sollte, den Lieferanten zu bezahlen . Denn die Schä¬
digung liegt nicht darin , daß dem^ andwerker die Arbeits¬
leistung oder Lieferung abgeschwindelt ist, sondern daß seine
Preisforderung unsicher und' wertlos ist, während er sie für
sicher gehalten hat . Zweifelhafter ist die Frage , wenn keine
besondere Irreführung vorliegt. Man hat geglaubt, in die¬
sem Falle nicht wegen Betrugs strafen zu können , weil nie¬
mand verpflichtet sei , über seine Zahlungsfähigkeit unver¬
langt Aufschluß zu geben . In dem Schweigen über die Mittel¬
losigkeit soll daher kein rechtswidriges Verhalten liegen. Das
Gericht erkennt darum auch häufig auf Freisprechung, vieler
Meinung nach zu Unrecht ; denn ob der Besteller über seine
Zahlungsfähigkeit eine Erklärung abgeben will oder nicht , ist
gleichgültig ; er erweckt durch die Tatsache der Bestellung die
Vorstellung , daß er zahlungsfähig sei, denn niemand braucht
heutzutage Hamit zu rechnen , einen gewissenlosen Kunden vor
sich zu haben . Liegt aber in der bloßen Bestellung schon eine
Erklärung der Zahlungsfähigkeit , so besteht vieler Meinung
noch eine Rechtspflicht, den Gewerbetreibenden darüber auf¬
zuklären , daß er sich über die Zahlungsfähigkeit des Be¬
steller? im Irrtum befindet. Ist das aber richtig , daß nicht
der Gewerbetreibende sich täuscht , sondern daß er vom Be¬
steller getäuscht wird, so liegt auch Betrug vor , wie auch in
mehreren Entscheidungen das Reichsgericht anerkannt hat . Der
Betrug ist kein Antragsbergehen. Sowie der Staatsanwalt¬
schaft Mitteilung gemacht ist , ist diese verpflichtet , gegen den
Betrüger einzuschreiteu, ohne daß der Betrogene sich weiter
um die Angelegenheit zu kümmern braucht .

Lehrling »der ungelernter Arbeiter?
Eine Hauptschwierigkeit im Handwerk ist zurzeit der Mangel

an geleimten Arbeitern . Schon seit Jahren wächst der Pro¬
zentsatz der Schulentlassenen, die den ungelernten Berufen
znströmen , unverhältnismäßig stark . In der Kriegszeit aber
ist der Zugang zu den Berufen der Ungelernten ungeheuer
gewachsen, sodaß man immer wieder aus die Gefahr Hinwei¬
sen mutz, die damit für diese jungen Leute selbst und für unser
Wirtschaftsleben hervorgerufen wird.

Der Mangel an Arbeitskräften in der Kriegszeit hat eine
starke Nachfrage nach jugendlichen Arbeitern im Gefolge und
bietet diesen ungelernten jungen Kräften reichlich Gelegen¬
heit . verhältnismäßig gutbezahlte Stellungen zu bekommen .
Das ist nicht nur für viele Eltern , sondern auch für die Kna¬
ben sehr verlockend , die dadurch vielfach auch unabhängiger
und ungebundener im Leven stehen . Nicht immer ist es eine
dringende Not , die in der Gegenwart so viele Eltern bestimmt,
ihre Söhne aus der Lehre zu nehmen, oder sie keiner Lehre

zuzuführen , sondern viel Kurzsichtigkeit ist dabei . Betracyier
die Aussichten der Ungelernten ! Bestechend ist nur der so¬
fortige Verdienst . Dieser Verdienst ist aber nur für Jugend¬
liche zurzeit unverhältnismäßig hoch, in späteren Jahren , wo
die Bedürfnisse zur Unterhaltung einer Familie größer wer¬
den , wächst der Verdienst nicht mehr in dem Verhältnis der
gesteigerten Bedürfnisse. Außerdem ist die Kündigungsfrist
meist kurz , jede ungünstige Lage auf dem Arbeitsmarkt hat
die Entlassung des Ungelernten in erster Reihe zur Folge. Es
wird ein solches Überangebot an ungelernten , oder nur an¬
gelernten Arbeitskräften vorhanden sein, daß eine große
Arbeitslosigkeit für diese Arbeiterschichten eintreten muß . Der
Beruf des Ungelernten steht wirtschaftlich auf einer sehr wacke¬
ligen Grundlage und birgt außerdem Gefahren für den
jungen Menschen, der zu rasch in eine unabhängige Stellung
und zu einer ungebundenen Lebensführung kommt, die ihn
leichr auf Abwege bringt . Das Heer der Ungelernten gibt
erfahrungsgemäß den verkümmerten und leider auch oft ver¬
kommenen Bodensatz der Großstädte, denn der Beruf wirkt auf
sie nicht erzieherisch, erweckt nicht den Ehrgeiz, vorwärts zu
kommen , da sich kaum Möglichkeit dazu bietet.

Nach dem Kriege werden die Aussichten für den Ungelern¬
ten nur noch verschlechtert . Oberste Pflicht ist es , unseren
durch die Kriegsbeschädigung Entwerteten zu ihren knappen
Renten möglichst noch Verdienst zu verschaffen . Der unge¬
lernte Nichtkämpfer muß dem jftnegsinvaliden weichen !

Im Handwerk und der Industrie fehlt es aher an geschul¬
ten Kräften , Löhne und Aussichten steigen in diesen Berufen .

Daher , ihr Eltern und Vormünder , keine übereilte Berufs¬
wahl , habt die Zukunft Euerer Kinder im Auge ! Wenn
es in der Kriegszeit auch schwerer fällt, eine passende Lehr¬
stelle zu finden , es ist auch später noch Zeit, den Jungen einem
gelernten Berufe zuzuführen .

Aber auch eine Gefahr für unser Wirtschaftsleben in Hand¬
werk , Handel und Industrie wird durch den unverhältnismäßig
hohen Zugang zu dem Berufe der Ungelernten hervorgerusen.
Infolge der schweren Verluste im Kriege wird ein Mangel an
geschulten Arbeitskräften in erheblichem Maße eintreten , wenn
kein genügender Nachwuchs vorhanden ist. Dies wird zur
Folge haben , daß die Qualitätsarbeit , die eines der
hervorstechendsten Merkmale deutscher Ware in Handwerk und
Industrie bildet , nicht mehr im alten Maße geleistet werden
kann . Auf der Qualitätsware beruht unser Weltruf
und zum Teile auch unser Wohlstand. Daher muß der Hand¬
werkerstand und die Industrie ein Interesse an einem gut
ausgebildeten Nachwuchs haben. Es darf daher auch in der
Kriegszeit nichts versäumt werden, an der praktischen und theo¬
retischen Ausbildung des jungen Nachwuchses für Handwerk,
Handel und Industrie zu arbeiten.

Es muß auch darauf hingewiesen werden, daß in der Kriegs¬
zeit allzusehr bei der Berufswahl die Spezialberufe der Me¬
tallindustrie bevorzugt werden und die ausschließlich hand¬
werksmäßigen Berufe weniger Berücksichtigung finden. Bei
dem unverhältnismäßig hohen Zugang zu den Spezialberu¬
fen der Metallindustrie liegt die Gefahr nahe, daß später viele
in diesen Berufen kein Fortkommen finden und zu unterge¬
ordneten Arbeitern herabsinken. Auch die Möglichkeit der spä¬
teren Selbständigmachung wird bei der Berufswahl viel zu
wenig berücksichtigt .

Das Handwerk wird auch nach dem Kriege noch goldenen
Boden haben , aber es braucht tüchtige Kräfte , die den hohen
Anforderungen der Neuzeit gewachsen sind . Der gediegene

Nachwuchs ist eine Lebensfrage für das Handwerk.
„Bis zu" SV Prozent Rabatt .

In Verkaufsanzeigen ist nicht selten zu lesen , daß die
Preise bis zu einem bestimmten Satze herabgesetzt sind , wobei
die Wörtchen „bis zu " oft ganz klein und die Worte „50 Pro¬
zent Rabatt " auf einL eigene Zeile gedruckt find . Das Reichs¬
gericht hat nun am M . März 1916 entschieden , daß eine der-
artige Darstellung eine Veranstaltung im Sinne des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb sei und daß eine solche Dar¬
stellung die Angaben zu unrichtigen mache , insofern damit
schlechthin 60 Proz . Rabatt zugesagt werden. Wenn auch im
allgemeinen auf die Unaufmerksamkeit eines allzu flüchtigen
Lesers keine Rücksicht zu nehmen sei, sondern verlangt wer¬
den könne , daß eine Ankündigung vollständig gelesen wird,
so werde doch bei Ankündigungen, die in großer Anzahl mit
anderen zusammen abgedruckt find , der einzelnen Anzeige im
Verkehr ein flüchtiges Lesen zuteil . Jedenfalls dürfen aber
keine irreführenden , die Aufmerksamkeit des Lesers ablen-
kendcn Darstellungen geboten werden. Die Ankündigung
muß richtig hervorheben und dürfe nicht Wichtige - ,
zu dem Hcrvorgchobenen Gehöriges weglaffen .
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kekuckt Euer eigenes keim,
«las Crliolllngskeim löaldlrurkau; Karl Zulrburgt

Die Zeit der üblichen Erholung von des Tages Last
unb Sorgen rückt näher. Der Mai monat eignet
sich vor allem für Erwachsene , die einen besonders ruhi -
gen Aufenthalt lieben und nicht durch schulpflichtige

* Kinder an die Ferienzeit gebunden sind . Auch der Na -
turfreund , welcher die Zauberpracht des jungen Len-
zes bewundern will, der besuche in der Maienzeit die
Perle des badischen Schwarzwaldes , un¬
ser Waldkurhaus Bad Sulzburg .

Ganz besonders aber empfehlen wir allen den Ver¬
bandsmitgliedern und ihren Angehörigen, welche durch
die lange Dauer des Krieges und durch
Arbeitsüberanstrengung in ihrer Gesund¬
heit geschwächt sind, einen längeren Aufenthalt in dem
mit einer hervorragend heilkräftigen Quelle versehenen ,
einzig schönen Badeorte. Sie werden gewiß, wie schon
so viele Verüandsmitglieder , in der köstlichen, reinen
und kräftigen Wald- und Gebirgsluft Erquickung finden .

Anerkannt gute
Küche,

Thermalquellen.

Zentralheizung.

Lohnende Aus¬
flüge.

Jagd .

Mäßige
Preise .

Naturweine .

Bäder zu jeder
Tageszeit .

Zentralheizung .

Schöne Spazier¬
gänge .

Für
Kriegsteilnehmer,

wen» auch nicht
Mitglied des

Landesverbandes,
besondere

Preisberechnung.

Der gegenwärtige Weltkrieg , dessen Wuchtigkeit ge-
rade uns Badenern durch das täglich hörbare dumpfe
Rollen der Kanonen an der Westfront ständig zum Be¬
wußtsein gebracht wird, stellt unsere Nerven auf eine
harte Probe . Nicht die Nerven aller sind dieser harten
Probe gewachsen. Nervöse Kopfschmerzen , nervöse Ma¬
genbeschwerden , nervöse Muskelschmerzen , nervöse Seh -
schwäche und zahlreiche andere Leiden haben ihren
Grund darin , daß die Nerven, die die betreffenden Qc-
gane durchziehen , überanstrengt, überreizt und in ihrer
Leistungsfähigkeit herabgesetzt sind. Rechtzeitig
müssen diese Nerven regeneriert , aufgefrischt ruerdei»
ihre frühere Leistungsfähigkeit mutz wieder bergesteüt
werden . Kann dies besser geschehen , als durch einen

längeren Aufenthalt in dem ruhigen Bad
Sulzburg , durch Labung in den Herr -
lichen Nadelwaldungen ? Gewiß nicht. Ge-
sunde Nerven bringen dann wieder gesunden Schlaf .
Arbeitslust , Ausdauer und Energie.

Rasch erlangen Genesende in dein prachtvollen
Bade ihre verlorenen Körper- und Nervenkräfte wieder .
Dank der großzügigen Neuanlagen , die in den letzten
Jahren ' vor Kriegsbeginn ausgeführt wurden , entspre¬
chen die Anlagen und sämtliche Einrichtungen allen An¬
forderungen eines neuzeitlichen Kurbetriebes . Tein
Ruhebeüiirftigen bieten stille Plätze in den herrlichen ,
direkt am Bad beginnenden Wäldern mit vielen Ruhe -
bänken reiche Erholung .

'

Nähere Auskunft erteilt die Verwaltung des Erholungsheimes und das Präsidium des Landesverbandes in Rastatt .

Für die Schrifüeitung des vom Grotzh . Landesgewerbeamt herausgegebenen 1 . Teils der Zeitung und dem Anzeigenteil
verantwortlich Ingenieur Bucerius , Karlsruhe i . B.

Für den unter dem Abschnitt »Landesverband der badischen Gewerbe - und Handwerkervereinigungen " und tm . UnterhaltungSteil "
veröffentlichten Inhalt A. Niederbühl , Rastatt .
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Vergebung von Kauarbeiten .
Zum Neubau der Gaskühl -, Wasch - und Reinigungsanlagen^

im Gaswerk II sind
Zimmerarbeiten (Dachschalung) ,
Dachdeckerarbeite» (Biberschwanzziegel ) , 332 :
Blechnerarbeite » und
Berputzarbeitrn zu vergeben ;

ferner die Erd - und Betonarbeiten für die Herstellung einer'
kleinen Sammelgrube für Teer- und Ammoniakwasser an der
Ofenanlage .

Arbeitsbeschreibungen und Angebotsformulare sind während ^
der Geschäftsstunden im Gaswerk H , Zimmer Nr . 5 , erhält -
lich , wo auch die Zeichnungen eingesehen werden können .
Ebenda sind auch die Angebote bis Donnerstag, den 4 . Mai, ;
vormittags 11 Uhr» einzureichen.

Karlsruhe , den 26. April 1 S16 .
Direktion der städt. Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke .

. In dieser Abteilung wird
di« Zeile mit nur 20 Pf.
berechnet . Der Betrag für s
die Anzeige ist gleichzeitig

mit etnzusrndrn . Für die Zeile kommen ca- 30 Buchstaben in Betracht
und läßt sich der Betrag leicht ausrechnen. Zuschriften und Geld--:
sendungen sind zu richten an die Geschäftsstelle der Badischen Gewerbe--
und Handwerkerzeitung Karlsruhe , Karlfriedrichstraße14.

Zu verkaufen wegen Vergrößerung :
Ein 18 k 8.

MkllksM WNM
wie neu, und ein gut erhaltener

b MMchßk --
Backenbrecher 500 x 300 mm . Beide
Maschinen sind noch einige Zeit im
Betriebe zu sehen. Martin Peter«
Baden -Baden , Fremersbergs» . 85.

Ein kräftiger Junge , welcher Lust
hat, daS

Schmied-Handwerk
! (mit Krafrbetrieb ) zu ertcrncn, kann
! sofort oder träte: eintreten bei
! L. Kühn, Hufschmied «. Wagen-,
! liauer . Kandcru i. B .

liegend , mit stehendem Kessel , 3—4
Pf .-K. , mit Vorwärmer und sämtl.
Zubehör ( Fabrikat Kiihnlc, Franken¬
thal), gut erhalten , zurzeit noch im
Betrieb, zu verkauf. Jakob Ntüller»

Aohlenhandlung , Heidelberg .

Feilen
100 Kilo halbverbrauchte , sortiert,

Holzdrehbankgarnitur
Spindel-, Reitst . 2 Aust. NO mm Spitz.

Rohrprobterpnmpe
m. Manom . bei 6 Atm., zu verkaufen .
Karlsruhe , Gartens» . 58, 2 . St. l.

LrhlliW - Wtz :
Ein braver ordentl. Junge , welcher

Lust hat , die

Sll >t° Md WM «
zu erlernen , kann sofort oder nach
Oktcrn eintretcn bei A . Kühn ,
Bäckermeister , Rastatt , Kaisers» . 67.

Ein braver ordentlicherJunge kann
das Wagner -Handwerk erlernen
bei Emil Muck. Wagnermcister,

Malsch , Amt Ettlingen. - /

Zu verkaufen
wegen Entbehrlichkeit : Jinen
Drehstrom > Elektromotor ganz
neu A .E .G. 3 Pferdcst., 220 Vol:, 50
Perioden . 1400 Türen . Eine grenz
Kreiskaltsägemaschine 450
Blartdurchmesscr, neu. Ein Waage
Flacheisen , ne», 32x,z „nd 30 xlLs
Große AnzahUEisenbogen zu Siel
u . Gartcnzcländer, 6 ni Länge. Eine .
großen Posten Schmelzeisen . Eis
Waudermotorrad 3 Pf -, bereilS neu,
Karl Koch , mechanische Werkstatt«

Lörrach-Stetten .

Bli WslM -MW
7,5 Pf., Jahr im Betrieb <BcrK
mann ) , 125 Volt, gibt billig ab. A»1
geböte unter G . 328 an die Geschäft
stelle des Blattes .

Gesucht ein gut
'
erhaltenes, eisern«

Beuzinfast mit Rollreisen u- Sxund^
Verschraubung. Angebote an '
Sebastian Laible in Malsch

Amt Ettlingen.

Druck und Verlag derG . BraunschenHofbueüdruckerei und Verlag , Karlsruhe ' B.
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In dieser Abteilung wird
die Zeile mit nur 20 Pf .
berechnet . Der Betrag für
die Anzeige ist gleichzeitig

mit einzusenden . Für die Zeile kommen ca. 30 Buchstaben in Betracht
und läßt sich der Betrag leicht ausrechnen . Zuschriften und Geld¬
sendungen sind zu richten an die Geschäftsstelle der Badischen Gewerbe -
und Handwerksrzeitung Karlsruhe , Karlfriedrichstraße 14 .

Ein tüchtiger , solider , in der
Klein Mechanik n . U.

im Uhrenfach
durchaus bewandetcr Mann findet
gut bezahlte dauernde Vorzugsstellung .

IHM. KroiM . Fmbulg i. R.
Zu verkaufen

wegen Entbehrlichkeit: Einen
Drehstrom - Elektromotor ganz
neu A .E .G . 3 Werdest ., 220 Volt , 50
Perioden , 1400 Türen . Eine große
Kreiskaltsägemaschine 450 mm
Blattdurchmesscr , neu . Ein Waggon
Alacheisen, neu , 32X14 und 30X13 .
Große Anzahl ^ Eisenbogen zu Reb-
u . Gartengcländer , 6 m Länge . Einen
großen Posten Schmelzeiseil . Ein
Wandcrm otorrad3 Pf ., bereits neu.
Karl Koch, mechanische Welkstätte,

Lörrach -Stetten .

Zntterkaufen wegen Vergrößerung :
Ein 18 k8 .

vbenichl« MSlilM
wie neu , und ein gut erhaltener

- - MMer --
Backenbrecher 500 x 300 mm . Beide
Maschinen sind noch einige Zeit im
Betriebe zu sehen . Martin Peter ,
Baden -Baden , Fremersbergstr . 85.

« I» » »

liegend , mit stehendem Kessel, 3—4
Pf .- K. , mit Vorwärmer und sämll .
Zubehör (Fabrikat Kühnle , Franken¬
thal ) , gut erhalten , zurzeit noch i»>
Betrieb , zu verkauf . Jakob Atülier «

Kohlenhandlung , Heidelberg .

Lehrlings - Wch:
Ein braver ordentl . Junge , welcher

Lust hat , die

Brot- Md AliMmi
zu erlernen , kann sofort oder nach
Ostern cintreten bei A . Kühn ,
Bäckermeister , Rastatt , Kaisers!r. 87 .

Einen größeren Posten

WchcrMc
verzinst , Größe 4, hat abzugeben
MetlllllvllttnWik M. Reiser.

Watt i. N.
M MgSllMlUM
24 Jahre alt , ledig, vermögenslos ,
seith. Landwirt , rechten Oberschenkel
und rechte Hand sowie zwei Finger
der linken Hand verloren , linke» Bein
gelähmt , wird leichte Beschäftigung
im Sitzen gesucht , z. B . als Pförtner
oder zur Bedienung einer Telephon¬
anlage . Trotz schwerer Verletzung
heiteres Gemüt ; erlernt zurzeit Links -
schrciben. Nähere Auskunft und An¬
gebote: Badischer Landesarbeitsnach¬
weis für Kriegsinvalide in Karlsruhe ,
Zähringerstr . 100. Fernsprecher 5538 .

w UHtM-MM
7,5 Pf ., h- Jahr im Betrieb (Berg¬
mann ) , 125 Volt , gibt billig ab . An¬
gebote unter G . 328 an die Geschäfts¬
stelle de « Blattes .

Um L - Steinhauer
können sofort eintreten b. H . Ehinger » I
Hofsteinmetzmeister, Sigmaringen .

Suche für meinen 17 jährigen Sohn , l
der die Blechnerei und Installation !
erlernt hat , eine

Bolorrtärstelle als
Installateur

f. elektr. Licht- ». Kraftanlagen.
Angebote unter G . 342 an die Ge¬
schäftsstelle des Blattes erb.

Ein tüchtig., zuverlässiger , selbständig

findet dauernde gut bezahlte Stellung
KWWrik Theodor Kroiner.

Freiburg i. H.

Amvkilisniselie siitscli um! ksil Pins
» » iilisirli Nfeikkolr - Nienien us« geliodslt
ErolZ- u Lls nverlrruk — lüe-oke Dnovstsnsnlsg « .

L. 8 vkmii >k (Ink. : ^nivllk '. 8okmiltt)
HolLkanclliinx uaä Hobel v̂erlc llunlsvk (DLäen ). — Telepdon i6z

wertiges ) Ll . 28 . - p. lOOlcx.
ioici -kLö . VisllkseZtrömse
Köln S. kk , kadrL vasser -
löslicksr Oelv. Isl . ^ .. 1717
u . ^ . 1518. 8cd1ieötLe1i167.

kuMlleiiSI
Murgwerk.

Die Arbeiten zur Herstellung der Metzwehre an der Landes-
grcnze und bei Rotenfels sind gemäß Erlaß des Großh. Finanz¬
ministeriums vom 8. Januar 1907 zu vergeben:

Los I , Meßwehr an der Landesgrenze ,
Los II , Meßwehr bei Rotenfels .

Für beide Lose zusammen betragen die Hauptmassen:
etwa 1000 cdm Erd - und Felsbewegung,

„ 660 cdm Baugrubenaushub ,
„ 250 cdm Beton,
„ 260 cbm Mauerwerk» 34S
,< 900 gm Pflaster ,
„ 36 lf. m Zementrohre,
„ 18 cdm Holz ,
„ 1800 Eisen.

Die Verdingungsunterlagen können bei uns eingesehen und,
gegen Entrichtung von je 3 M. für 1 Los erhoben Werden-
Bedingungen für die Zulassung zum Wettbewerb:

1 . Besichtigung der Baustelle.
*

2. Verpflichtung zur Rückgabe der Unterlagen, einerlei ob
ein Angebot abgegeben wird oder nicht .

Angebote , auf einzelne oder beide Lose lautend , mit der
Aufschrift „ Meßwehr Los . . . .

" versehen , sind post- und be¬
stellgeldfrei spätestens bis Samstag , den 20. Mai 1916, mit¬
tags 12 Uhr , einzureichen , zu welchem Zeitpunkt die Angebote
geöffnet werden .

Zuschlagsfrist 3 Wochen.
Forbach (Baden ) , 4. Mai 1916.

_ Grotzh. Bauinspektion für das Murgwcrk._
Kurhaus - Umbau Kaden -Kaden .

Die Spiegelverglasung der Versenkfenster für den erwei¬
terten Teil der Wirtschaftsterrasse ist nach Maßgabe der Ver¬
ordnung Großh . Ministeriums der Finanzen vom 3 . Januar
1907 im öffentlichen Vcrdingungswege zu vergeben. 348

Die Unterlagen liegen auf der Baustnbe, Werderstraße 2,
zur Einsicht aus , daselbst erfolgt auch die Abgabe der Arbeits¬
beschriebe.

Das Einreichen der Angebote hat verschlossen, portofrei und
mit Aufschrift versehen, bis längstens 20. Mai d . I ., nachmit¬
tags 4 Uhr , zu erfolgen . Zu dieser Zeit findet auch die Er¬
öffnung der Angebote statt.

Baden - Baden , den 2 . Mai 1916.
_ Die örtlich e Bauleitung ._

Lieferung von forlenen Brückengedeckflöcklingen (345 qm )
und eichenen Leisten (286 m ) nach Finanzministerialverord -
nunq vom 7 . Januar 1907 öffentlich zu vergeben . Angebote
— Vordrucke dazu mit Bedingungen usw . auf postsreie An¬
frage erhältlich — mit Aufschrift : „Verdingung von Gedeck -
flöcklingen" spätestens Montag, 15. Mai 1916, 5 Uhr nachm .,
verschlossen und postfrei, einzureichen. 327

Hei delberg , 20 . April 1916. Gr . Bahnbauinspektion I .

Lieferung von Neckarkausteinen.
Großh . Rheinbauinspektion Mannheim vergibt in öffent¬

licher Verdingung gemäß Finanzministerialverordnung vom
3 . Januar 1907 die freie Lieferung von rund 910 cdm Neckar-
bansteinen in 8 Losen. 336

Die Verdingungsunterlagen liegen auf dem Geschäftszimmer
der Inspektion Parkring 39 und bei dem Dammeister in Nek-
kargernünd während der üblichen Geschästsstunden zur Einsicht
auf .

Verschlossen und mit der Aufschrift „Lieferung von Neckar¬
bausteinen " , versehene Angebote sind bis längstens Donners¬
tag , den 11 . Mai d. I ., vormittags 10 Uhr, auf dem Geschäfts¬
zimmer der Inspektion , Parkring 39, einzureichen , wo sie in
Gegenwart der etwa erschienenen Bewerber geöffnet werden.
Zuschlagsfrist 4 Wochen.

S
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